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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

10. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Oldendorf/Luhe über 
die Benutzung des Kindergartens und die Erhebung von Kindergartengebühren 

(Kindergartensatzung) vom 15.06.1995
Auf Grund der §§ 10, 11, 58 I Nr. 5 und 111 V Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Verbin-
dung mit dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie den §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Oldendorf/Luhe in seiner 
Sitzung am 6. Juli 2017 folgende 10. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Oldendorf/Luhe über die Benutzung 
des Kindergartens und die Erhebung von Kindergartengebühren beschlossen:

Artikel I
§ 6 I erhält folgenden Wortlaut:

(1) Für die Betreuung der Kinder im Kindergarten Oldendorf/Luhe wird ab dem 1. August 2017 eine monatliche 
Gebühr in Höhe von 1,25 % des gebührenpflichtigen Familieneinkommens je Betreuungsstunde erhoben. Die Fest-
legung gilt sowohl für die Regelstunden, als auch für die angebotenen Früh- und Spätdienste. Die monatlichen 
Höchstbeträge betragen 57,50 € je Betreuungsstunde und 230,00 € je Regelbetreuung (von 8.00 bis 12 Uhr) und 
345,00 € für die erweiterte Betreuung (von 7.00 bis 13 Uhr). 

(2) Eine Kindergartengebühr wird jedoch nicht festgesetzt, wenn das monatliche gebührenpflichtige Familieneinkom-
men 1.278,25 € (Stand 1. Januar 2017) nicht überschreitet. Dieser Betrag wird jährlich an dem Regelsatz des 
Sozialgeldes angepasst.

(3) Der prozentual zu zahlende Gebührenbetrag ist nach mathematischen Regeln auf den nächstfolgenden vollen 
Eurobetrag auf- bzw. abzurunden.

§ 6 IV 2 erhält folgenden Wortlaut:
Werden keine entsprechende Nachweise eingereicht, ist die Benutzungsgebühr eines gebührenpflichtigen Einkommens 
von über 4.600,00 €/monatlich zu entrichten.

§ 6 VI 2 erhält folgenden Wortlaut:
Die Ermäßigungen werden mit Wirkung für die Zukunft zum Ersten des Antragsmonats wirksam und werden längstens 
für ein Kalenderjahr ausgesprochen. 

§ 7 I erhält folgenden Wortlaut:
Werden mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig im Kindergarten Oldendorf/Luhe betreut, so wird die Gebühr für das 
zweite Kind um 25% und für das dritte Kind um 35% reduziert. Kinder, die den Kindergarten gebührenfrei nutzen (z.B. 
letztes Kindergartenjahr), werden bei den Ermäßigungsregelungen nicht berücksichtigt

Artikel II
Die bisherigen Sätze von § 6 VI 2 und 3 werden zu § 6 VI 3 und 4.

Artikel III
Diese Satzung tritt zum 1. August 2017 in Kraft.

Oldendorf/Luhe, den 7. Juli 2017
Gemeinde Oldendorf/Luhe
Jürgen Rund
(Bürgermeister)
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